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In der «kurzen Erdbeschreibung der Eidgenoß
senschaft" von I>i. Eduard Sulzer, Zürich 1826, 8.,
wird auf der 6ten und 7ren Seite über den Kanton Appenzell
gefabelt. Trogen, so schwatzt der unwissende Schreiber, sey

das Hauprorc der Rboden vor der Sitter, Urnäschen der
Haupiort hinter der Silier. Ein großer Rath, so faselt er,
lege die Gesetze vor, ein kleiner oder wöchentlicher vollstrecke
sie. Der Sinn des Volkes, so witzelt er, sey jetzt auf die
Mechanik gerichtet, und ehemals sey eS tapfer gewesen.
Wer dieses ganze Schriftlein lieSt, der erstaunt ob der
unbegreiflichen Dreistigkeit des Verfassers, seine Unwissenheit
in diesem Fache so öffentlich zu beurkunden, und ob der
Tollkühnheit, ein solches Machwerk einem Fellenberg
zu widmen.

M i l i t ä r w e s e n.
Ausser der Ernennung mehrerer Offiziere, die bereits

in den Ofsizier-Elat in Nro. 7. des MonatSblatt eingereiht
sind, gieng von E. E. Großen Rath, der den 26. Juni und
die folgenden Tagein Herisau versammelt war, nachstehende
Erkannrniß auS:

1) Für die Inspektion, welche 1828 durch einen eidge-
nösßschen Obersten über unsere Reserve abgehalten werden
soll, werden sowohl den Scharfschützen als der Infanterie
Waffen und Habersäcke auS den Zeughäusern geliefert, und
die Mannschaft soll auf ihre Kosten nur dasjenige pflichtig
seyn anzuschaffen, waS im Jahr 1822 für den nämlichen
Zweck von der Mannschaft deS Kontingents geleistet wurde.
Kapuiröcke erhält die Reserve einstweilen keine;

2) Unter Aufsicht und nach Anleitung der Militär-
Kommission, werden die beiden Zeughcrren bis im Som-
mer 1828 den Vorralh in den beiden Zeughäusern um so

viel vermehren, daß (mit Ausnahme der Kaputröcke für die

Reserve) Kontingent und Reserve reglementarisch bewaffnet
und ausgerüstet werden können; »

3) Der Administrator deS Salzwesens, Tit. Herr
Seckelmeister Zürcher, wird bevollmächtiget, die Kosten der

zurVollzieknng dieserVerordnung nothwendigen Anschaffungen
— von 1826 bis 1828 — a»6 dem Salzfond zu bestreuen.

Todesanzeige.
Den 15. dieses Monats starb in Appenzell Hr. Dr. und

Landsfähndrich Johann Nepomuck Hautle, über den im

nächsten Blatt ein ausführlicher Nekrolog gegeben werden wird.
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